






Schützenswerte Natur ist kein Standort für 
Abstellgleise!
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Noch mehr Natur und Kulturland zerstören ...

Die SBB wollen für neue Gleisanlagen ingesamt rund 147 500 m2 Kulturland 
beanspruchen (Bubikon, Feldbach, Eglisau). Dafür sollen Landwirte und andere 
Grundbesitzer enteignet werden. Landschaft, Natur und Lebensraum für 
Menschen und Tiere würden unwiederbringlich zerstört.

Gleichzeitig wollen die SBB bis 2031 rund 140 000 m2 ihrer Anlagefläche in der 
Stadt Zürich freigeben. Darauf sollen lukrative Gewerbebauten und Wohnungen 
erstellt werden.

Quelle: NZZ, 23.11.2016

Luftbild: Brach, Bubikon

In der Stadt Zürich werden SBB-Areale 
mit einer Gesamtfläche von 140 000 
Quadratmetern frei.



... obwohl bestehende SBB-Anlagen im Raum Zürich die 
Standortkriterien perfekt erfüllen würden?

 	 Keine Gewässerschutzzone
 	 Keine Landwirtschaftsflächen
 	 Keine Fruchtfolgeflächen
 	 Keine Wildtierzonen
 	 Keine Enteignungen

 	 Keine Schutzgebiete

 	 Keine Waldrodungen

 Bis zum 31. März 2021 kann jede*r eine Einwendung gegen das Projekt 
schreiben. Anleitung auf www.brach-fuchsbuehl.ch

Quelle: Limmattaler Zeitung, 23.11.2017
© Alex Spichale

Der Rangierbahnhof Limmattal ist 
2017 stärker ausgelastet, aber nach 
wie vor stark überdimensio-niert.

Es besteht keine Not-
wendigkeit für diese Ab-
stellgleise auf dem Land. 

Bubikon soll auch für kom-
mende Generationen ein 
idyllisches Dorf im Zürcher 
Oberland bleiben und nicht 
zum Industrieort verkom-
men.  

Vielen Dank für Ihre
Unterstützung.

IG Pro Brach Fuchsbühl.



Anleitung für Ihre Einwendung

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger

Zur Vereinfachung legen wir Ihnen eine Briefvorlage an das Amt für Raument-
wicklung bei. Sie dürfen diese von Hand mit Ihren persönlichen Gründen 
ergänzen. Füllen Sie einfach die ge-punkteten Stellen mit Ihren Angaben aus. Sie 
können diese Vorlage auch nutzen, um am Computer oder von Hand ein komplett 
neues Schreiben zu verfassen. In dem Brief ist der Antrag auf Ablehnung und 
dessen Begründung wichtig. 

Schreibatelier am 13. März
Sie sind herzlich eingeladen, an unseren gemeinsamen Schreib-Anlass zu kom-
men. Wir von der IG bieten Unterstüt-zung beim Verfassen Ihrer Einwendung und 
stehen für Fragen und Austausch zur Verfügung. Selbstverständlich
unter Einhaltung der Corona-Regeln.

	 Wann: 13. März, 13:00 bis 15:00 Uhr

	 Wo: Brachstrasse 2, Bubikon

	 Im Unterstand, alles Material ist vorhanden

	 Bei Fragen: K. Bärtschi 055 243 28 85

Wir danken für Ihren Einsatz und grüssen freundlich,
IG Pro Brach Fuchsbühl

Spendenkonto IBAN: CH85 0900 0000 1562 9762 6



Absender

................……………………………………...

………………………………………………….

………………………………………………….

									         Amt für Raumentwicklung
									         Stampfenbachstrasse 12
									         8090 Zürich

Ort: ………………… , Datum: …………....…

Kantonaler Richtplan Teilrevision 2020 - Einwendung gegen die Eintragung einer Ab-stell- 
und Serviceanlage für Personenzüge in Bubikon/Hinwil, Brach, Richtplantext Kapitel 4.3.2, 
Seiten 4.3-6 f., Objekt Nr. 67.

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich wende mich an Sie betreffend Teilrevision Richtplan 2020 mit folgendem Antrag:
Die Abstell- und Serviceanlage für Personenzüge (S-Bahn) in Bubikon/Hinwil, Brach, Richtplan 
Kap. 4.3.2, Objekt Nr. 67, sei aus dem Entwurf der Teilrevisi-on 2020 zu entfernen und die Ab-
stell- und Serviceanlage sei entsprechend nicht im kantonalen Richtplan festzusetzen.

Diesen Antrag stelle ich mit folgender Begründung: 

....

Deshalb ersuche ich Sie, dem Antrag stattzugeben und die Anlage in Bubikon zu streichen.

Mit freundlichen Grüssen

………………………………


